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mein ehrlich; Kämpfe, Niederlagen
und Selbstzweifel werden nicht
verschwiegen.

Insgesamt ein beeindruckendes
und spannend zu lesendes Buch,
mit dem zugleich ein Stück Zeit-
geschichte lebendig wird.

Hubert Kolling

Helga Einsele
Mein Leben mit Frauen 
in Haft
Quell Verlag
352 S., 34,– DM, 265,50 öS,
34,– sFr

Was ist
Kriminologie?

Gibbons sichtet den Bestand
dessen, was er im Titel seiner

früheren Lehrbücher The Crimino-
logical Enterprise (Das Geschäft der
Kriminologie) nennt. Während
deutsche Lehrbücher die Entwick-
lung der anglo-amerikanischen Kri-
minalsoziologie oft nur als Anein-
anderreihung von Begrifflichkeiten
darstellen können, richtet Gibbons
die Gretchenfrage an die Theorie,
die man in Amerika aus der Wer-
bung für Hamburger kennt: But
where is the beef?, also in etwa, wo
ist die Substanz, wo ist der Nutzen
kriminologischer Theorien?

Gibbons muß als einer der be-
kannteren U.S. Kriminologen und
Herausgeber der Zeitschrift Crime
and Delinquency keine Ehrfurcht

◆
◆
◆
◆
◆

vor den großen Namen der Theorie
haben. Er bezieht sich auf die Män-
gelliste im Buch von John Braith-
waite (Crime, Shame and Reinte-
gration), in der dieser die kultur-
und z.T. auch zeitübergreifenden
hauptsächlichen Merkmale von
Kriminalität aufgeführt hat. Wie
Braithwaite fragt auch Gibbons
nüchtern und gründlich, was die
vorherrschenden Schulen der kri-
minologischen Theorie für die Er-
klärung dieser Phänomene anzu-
bieten haben. Das Ergebnis in
Kurzform: Es gibt noch viel zu tun.

Das Buch umfaßt elf Kapitel.
Kapitel eins bis drei sind eine Über-
sicht: Was ist Kriminologie? genau-
er, was ist sozialwissenschaftliche
Kriminologie? Was als deutschspra-
chiges Anhängsel der Rechtswis-
senschaft hierzulande Kriminologie
genannt wird, hieße an anglo-ame-
rikanischen Universitäten wohl eher
Criminal Justice Administration.
Die frühen und die  neueren Ent-
wicklungsphasen der Forschung
werden in prägnanter Kürze vorge-
stellt. Wer sich mit der entsprechen-
den Literatur nicht eingehender be-
faßt hat, wird hier in Gibbons
Zusammenschau der amerikani-
schen Arbeiten von Sutherland und
seinen Schülern, die Bausteine eben
der Erklärungen entdecken, die bei
uns gerade als Theorie der Jugend-
gewalt hohen Marktwert haben.
Desintegration, Individualisierung,
Orientierungslosigkeit: das bestän-
dige Altmaterial der US-Soziologie
erscheint als top Modell des neuen
deutschen Begriffsdesign zur Ge-
waltforschung.

In den nachfolgenden Kapiteln
beschäftigt sich Gibbons mit dem
Problem der abhängigen Variablen
in der Kriminologie und beschreibt
die bisherigen Versuche, Systeme
der Klassifizierung und Krimina-
lität, bzw. Tätertypologien zu ent-
wickeln. Kausalerklärungen, Ab-
weichungen und Sozialstruktur,
Kontroll- und Etikettierungstheori-
en sowie auf biologisch-individual-
pathologischen Annahmen fußende
Ansätze werden gesichtet und auf
den Gibbons'schen Prüfstand geho-
ben. Im neunten Kapitel widmet
sich Gibbons den neuen Theorien:
postmodern, feminist, realist, pea-
cemaking. Als ein Autor, der die
aufklärerische Seite des logischen
Positivismus vertritt, ärgert sich
Gibbons über begrifflich-konzep-

tionelle Schwammigkeit. Erwar-
tungsgemäß kommen also die »neu-
en« Kriminologien nicht so gut
weg, am besten wohl die femini-
stisch orientierten Arbeiten, die sich
der geschlechtsspezifischen Qualität
von Abweichung und Kontrolle
widmen, am schlechtesten die post-
moderne Beliebigkeit. Mit der Kri-
tik an zwei neuen Ansätzen von
general theories (Braithwaite und
Gottfredson/Hirschi) beschließt
Gibbons seinen Durchgang durch
die (vorwiegend amerikanische)
Theoriefiliale unserer Zunft.

In der hiesigen kriminologischen
Debatte scheint mir die Theoriear-
beit, zugleich auch die empirische
Beschreibung der materiell-sozia-
len und kulturellen Bedingungen
von Abweichung und Kontrolle zu
kurz zu kommen. Ein Teil der
Zunft hat sich mit mehr Hoffnung
als Aussicht auf die allgemeine
Entkriminalisierung im Oberge-
schoß versammelt. Im Souterrain
findet die »neue« Rückbesinnung
auf Kant und Hegel statt. Darunter
schallt aus den verlassen geglaub-
ten alttestamentarischen Grotten
der gemischte Vergeltungschor aus
ReaktionärInnen, SozialpädagogIn-
nen, enttäuschten Linken und
sonstwie Verärgerten. Gibbons
Gang durch die Abteilungen empi-
risch begründeter Theorie bewegt
sich auf dem Boden der kriminolo-
gischen Tatsachen, und kann so für
die Leser Orientierung und
Überblick mit sich bringen.

Messerschmidts Arbeit ist die
erste grundlegende Auseinander-
setzung mit dem Thema Männ-
lichkeiten und Kriminalität. Die
Connell'sche Anwendung des He-
gemoniekonzepts auf das Ge-
schlechterverhältnis wird in die
soziologische Analyse von männ-
lich dominierter Abweichung und
Kontrolle eingebaut. Messer-
schmidt kommt aus der staats- und
kapitalismuskritischen Tradition
der amerikanischen Kriminalsozio-
logie. In seinem ersten Buch ver-
suchte er in Anlehnung an gängige
feministische Paradigmen eine
Synthese aus Kapitalismus- und
Patriarchatskritik auf Kriminalität
anzuwenden. Damit erlitt er Schiff-
bruch und in seinem neuen Buch
findet auch eine Kritik der eigenen
früheren Standpunkte statt, eine im
deutschen Schrifttum eher rare

4/1994 – NEUE KRIMINALPOLITIK

BÜCHER

Frauen in Haft

Wer geht schon freiwillig ins
Gefängnis? Helga Einsele

(Jg. 1910) tat es. Für die promo-
vierte Juristin, die bei den Natio-
nalsozialisten Berufsverbot hatte,
wurde die Arbeit mit inhaftierten
Frauen zur Lebensaufgabe. Fast
drei Jahrzehnte – von 1947 bis
1975 – leitete Helga Einsele die
Vollzugsanstalt für Frauen in
Frankfurt am Main (Preunges-
heim). Während dieser Zeit wurde
sie bekannt als engagierte Verfech-
terin eines humanen Strafvollzugs.
Dabei beschritt sie ungewöhnliche
Wege, die Aufsehen erregten.

Jüngst hat Helga Einsele ihre
Lebenserinnerungen veröffentlicht,
die – scheinbar selbstverständlich –
von ihrem Leben mit Frauen in
Haft erzählen. Die Autorin gibt da-
bei vor allem eine Innenansicht des
spannungsreichen Zusammenle-
bens von Frauen im Gefängnis und
erörtert ihre Versuche, den Straf-
vollzug zu reformieren. Nach ei-

nem Rückblick auf ihren persön-
lichen Werdegang schildert sie de-
tailliert den schwierigen Alltag im
Gefängnis mit seinen manchmal
dramatischen Situationen. Sie zeigt
die Arbeitsbedingungen auf, zeich-
net die Lebensschicksale vieler
Frauen nach und erhellt die Hinter-
gründe ihrer Straftaten. Sie be-
schreibt, wie mit höchstem persön-
lichen Einsatz versucht wurde, das
Zusammenleben hinter Gittern
menschenwürdig zu gestalten und
den Frauen Perspektiven für das
Leben danach zu eröffnen. Und
schließlich stellt sie ihre vielfäl-
tigen sozialen und politischen Akti-
vitäten jenseits der Gefängnis-
mauern dar im Einsatz für mehr
Menschlichkeit in unserer Gesell-
schaft.

Helga Einsele wollte keine wis-
senschaftliche Abhandlung vorle-
gen. Ihre Lebensbilanz – »ein wei-
tes Feld von Beglücktheit und
Erschöpfung« – erzählt sie viel-
mehr sehr persönlich und unge-
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Form des Weiterdenkens. Die
Grundthese des Messerschmidt-
schen Ansatzes ist der Gedanke,
daß es sich beim kriminalisierten
Verhalten von marginalisierten
Männern um Versuche handelt,
partikulare hegemoniale Männ-
lichkeit gemäß der vorherrschen-
den kulturellen Praktiken zu reali-
sieren: Abwertung von subordi-
nierten Männlichkeiten und
Dehumanisierung von Feindes-
männlichkeiten. Das Ghetto oder
das Männergefängnis sind Bei-
spiele, wo sich solche Inszenie-
rung partikularer hegemonialer
Männlichkeit gegen die Angehöri-
gen der eigenen unterdrückten
Minderheit richtet. Hegemoniale
Männlichkeit in den Chefetagen,
in der Verwaltung und in anderen
männlich dominierten Machtzen-
tralen (z.B. auch im System der
Kriminaljustiz) kann ihre legiti-
mierten und kriminellen Darstel-
lungen besser synthetisieren. Mes-
serschmidt exemplifiziert diesen
Ansatz am Beispiel verschiedener
Formen der Kriminalität in den
USA. Davor sichtet der Autor den
Theoriestand zum Thema Krimi-
nalität und Geschlecht bezogen
auf die Frage, inwieweit männli-
che Dominanz beim kriminalisier-
ten Verhalten und bei seiner Kon-
trolle erfaßt wird. Der Theorie-
durchgang verweist auf die
diesbezüglichen Lücken in den
tragenden Teilen des kriminologi-
schen Denkgebäudes.

So erklärt Mertons Anomietheo-
rie weder die höheren männlichen
Raten, noch die Geschlechtsspezi-
fität von bestimmter Kriminalität.
Da der Zugang zu den erstrebens-
werten Zielen zwischen den Ge-
schlechtern nicht gleichberechtigt
ist, müßten Frauen mehr Krimina-
lität als Männer begehen. Folgt
man der Kontrolltheorie von Travis
Hirschi, so müßten Frauen und
Mädchen höhere Level von attach-
ment (an Eltern, Schule, Gleich-
altrige), commitment, involvement
und belief bezogen auf konventio-
nelle Werte haben, um ihre Konfor-
mität erklären zu können. Messer-
schmidt weist darauf hin, daß
Hirschi zunächst ein sample von
Jungen und Mädchen hatte, dann
aber aus unerklärten Gründen seine
Studie nur auf Jungen bezog. Es
wäre im Sinne seiner Theorie bes-
ser gewesen, sich auf die Mädchen

zu konzentrieren, da diese sich
konformer verhielten.

Die Vertreter der Label Theorie
führen an, daß das abweichende
Selbstbild von der Machtposition
abhängig sei, also von dem, was
man der Etikettierung als »abwei-
chend« entgegensetzen kann. Nach
Schur werden die Machtlosesten
am ehesten als abweichend darge-
stellt, während Machtinhaber oder
-partizipanten dies vermeiden oder
im Falle der Stigmatisierung leich-
ter wieder reduzieren können.
Demnach müßten Männer, die
ganz allgemein mehr Macht als
Frauen haben, geringere Auffällig-
keitsraten aufweisen. Ähnliches
läßt sich nach Messerschmidt ge-
gen die Konflikttheorie einwenden,
die auch mit dem Machtunter-
schied operiert. Grundsätze der
Konflikttheorie (z.B.: von Turk)
stimmen für Prozesse der Krimina-
lisierung entlang der Kategorie
Klasse und Minderheitenstatus,
aber nicht für die Kategorie Ge-
schlecht.

Messerschmidt widmet sich im
Einzelnen den drei Kriminologen,
die den Geschlechterunterschied
wahrgenommen haben. Lombroso,
Bonger und Pollak, in feministi-
schen Arbeiten routinemäßig ver-
spottet, haben zumindest versucht,
die geringere Kriminalität der
Frauen, die höhere der Männer zu
erklären.

An neuen Theorien, z.B. am Ha-
gan'schen power-control Ansatz
kritisiert Messerschmidt die simpli-
stischen Kategorien von Ge-
schlechtergleichheit und den dahin-
terstehenden subtilen Sexismus:
männlich konformes Verhalten
wird als gut bewertet, weibliche
Konformität wird abgewertet. Das
Hauptproblem der power-control-
theory sei, daß sie sich empirisch
nicht bestätigen lasse, denn Ge-
schlechtsunterschiede in der Krimi-
nalitätsbelastung treten auf, gleich-
gültig ob Familien egalitär oder
patriarchalisch orientiert sind. In
den Daten erscheint die Mutterbe-
ziehung für geringere männliche
Kriminalität signifikant, während
negative Sanktionen durch den Va-
ter die Kriminalität bei männlichen
und weiblichen Kindern ansteigen
lassen. Zudem gestatte Klassenzu-
gehörigkeit genauere Voraussagen
über die Wahrscheinlichkeit, daß
männliche und weibliche Krimina-

lität auftritt als die von Hagan kon-
struierte Kategorie der risk taking
sozialisation.

Mit ähnlicher Akribie nimmt
sich Messerschmidt die Theoriear-
beit der amerikanischen Frauenbe-
wegung vor. Er verweist auf die
schrittmachende Funktion femini-
stischer Sozialwissenschaft für die
Forschung zum Kontext Krimina-
lität und Männlichkeit, erspart den
drei Hauptrichtungen (liberal, radi-
cal, socialist) aber nicht die kriti-
sche Sichtung. So wichtig femini-
stische Standpunkte für die
Theoriebildung waren, wenn sie
zum Dogma erstarrt sind, taugen
sie vielleicht noch begrenzt für die
politische Programmatik, aber
nicht mehr für die Wissenschaft.
Seine Auseinandersetzung mit dem
radical bzw. cultural feminism
weist die Annahme einer wesens-
mäßigen Schlechtigkeit des hetero-
sexuellen Manns in den Thesen
von C. MacKinnon, A. Dworkin
und M. Daly nach. Die radikale
Ableitung aller Ungleichheit, aller
Formen von Unterdrückung und
Kriminalität aus der gewaltmäßi-
gen Unterdrückung der Frau als
Glaubensfundament des Feminis-
mus MacKinnon'scher Prägung
gibt für die empirische Analye von
Kriminalisierungsprozessen nichts
mehr her. Messerschmidt kritisiert
zu recht, daß der sozialwissen-
schaftlichen Männlichkeits-/Weib-
lichkeitsdebatte, im gemäßigten
mainstream wie in den radikaleren
Seitenströmungen meistens die
dichotomische Optik von »Männ-
lichkeit« und »Weiblichkeit« der
Geschlechterrollenvorstellung un-
terliegt. Diese Vorstellung, so
schreibt er, sei keine soziologische
Theorie, sondern eine auf »natürli-
cher« Konstitution des sozialen
Geschlechts beruhende Spielart des
Essentialismus bzw. der Pseudo-
Biologie.

Messerschmidt nimmt sich in
den folgenden Kapiteln Aspekte der
gegenwärtigen Kriminalität in den
USA vor (z.B. Gangs, Straßenraub,
Gruppenvergewaltigung, Zuhälter-
gewalt, Fabrikdiebstahl, White
Collar Crime), um die theoretische
Reichweite eines Ansatzes zu zei-
gen, der Geschlecht, Marginalisie-
rung und Kriminalisierung zusam-
menbindet. Kriminalität kann eine
positiv verstandene (oder erlebte)
Form der Darstellung von Männ-

lichkeit sein, genauso wie ihre
Bekämpfung durch Staat und Kri-
minaljustiz als Bekämpfung böser
Männlichkeiten verstanden wird.

Beide Bücher können auch auf-
grund der sprachlichen Klarheit
und Übersichtlichkeit der Argu-
mentation der Leserschaft empfoh-
len werden. Ich habe viel aus die-
sen beiden Arbeiten gelernt, was
sich in Lehrveranstaltungen auch
mit deutschen Kriminologie- und
Soziologiestudenten verwenden
ließ.

Joachim Kersten

Don C. Gibbons
Talking About Crime and
Criminals
Problems and Issues in
Theory Development in
Criminolog Prentice Hall
Englewood Cliffs
New Jersey 07632
227 Seiten, 60,– DM, 
468,– öS, 60,– sFr

James W. Messerschmidt
Masculinities and Crime
Critique and Reconceptua-
lization of Theory
mit einem Vorwort von
R.W. Connell
Rowman and Littlefield
Publishers
Inc. Lanham, 
Maryland 20706
236 Seiten, 50,– DM, 
390,– öS, 50,– sFr

Forensische
Psychiatrie

»Chancen und Ohnmacht der
Psychiatrie bei der Behand-

lung Straffälliger« könnte als Leit-
motiv über zwei sehr unterschiedli-
che Publikationen gesetzt werden.
Helmut Pollähnes Dissertation
über das medienwirksame Thema
»Lockerungen im Maßregelvoll-
zug« befaßt sich nicht mit dem
Maßregelvollzug schlechthin, son-
dern mit der Maßregel nach § 63
StGB, also der Einweisung in ein
psychiatrisches Krankenhaus. Sein
Hauptinteresse liegt in der Untersu-
chung der Praxis von Voll-
zugslockerungen (wozu auch die
Urlaube gerechnet werden), der
dafür maßgeblichen Beurteilungs-
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und Entscheidungskriterien sowie
der damit zusammenhängenden Si-
cherheitsrisiken. Diesem empiri-
schen Hauptteil der Arbeit werden
einleitend vorangestellt: eine Be-
schreibung des in der Bundesrepu-
blik im Verlaufe der 80er Jahre ein-
setzenden Prozesses der Verrechtli-
chung des Maßregelvollzugs, eine
Analyse der mit der Vergesetzli-
chung, Justizialisierung und Büro-
kratisierung des Maßregelvollzugs
zusammenhängenden Ziele und Ne-
benwirkungen, eine Diskussion der
therapeutischen und juristischen Le-
gitimation von Vollzugslockerungen
sowie der entsprechenden Prognose-
problematik, ferner eine Darstellung
der gesetzlichen Grundlagen in
Nordrhein-Westfalen. 

Die Neugier des Rechtspolitikers
weckt indessen erst der empirische
Hauptteil der Arbeit: Im Westfäli-
schen Zentrum für Forensische Psy-
chiatrie – mit 380 Betten die größte
Maßregeleinrichtung Deutschlands
– dient als Grundlage für Locke-
rungsentscheide ein Beurteilungs-
bogen, der Daten zum Delikt, zur
Persönlichkeit und Krankheit, zum
Verhalten im Zeitraum der Unter-
bringung und zu Lockerungsper-
spektiven erfaßt. Die Analyse von
202 Beurteilungsbogen ergab zu-
nächst, daß diesem Instrument
zweifellos eine Dokumentations-,
Legitimations- und Kontrollfunktion
zukommt, daß es sich für den Ent-
scheid über Vollzugslockerungen in-
dessen als irrelevant erwiesen hat,
ferner, daß die gewährten Voll-
zugslockerungen nicht zu einer ge-
steigerten Gefährdung der Öffent-
lichkeit geführt haben. Weitaus
wichtigstes Einzelkriterium für
Lockerungsentscheide war in der
Praxis der Verlauf bisheriger Locke-
rungen. Persönlichkeitsbezogene
Kriterien spielten dagegen eine mar-
ginale, therapeutisch nur eine be-
schränkte Rolle. Die den Beurtei-
lungsbogen zugrunde liegenden
Kriterien erweisen sich für die Vor-
hersage des Verlaufs von Voll-
zugslockerungen als völlig untaug-
lich. Damit kommt der Autor zum
scheinbar paradoxen Ergebnis, daß
die insgesamt positive Bilanz der
Lockerungspraxis im westfälischen
Maßregelvollzug auf prognostisch
irrelevanten Entscheidungskriterien
beruht. Er beurteilt deshalb die »ob-
servative Verlaufskontrolle« von
Vollzugslockerungen als wichtiger,

denn Versuche, das offensichtlich
ungenügende Prognose-Instrumen-
tarium weiter zu perfektionieren.
Dem ist aus der Sicht des Vollzugs-
praktikers gewiß zuzustimmen. Und
für künftige Untersuchungen über
Vollzugslockerungen liefert dieser
Hinweis auch einen Ansatz für die
möglicherweise weiterführende Hy-
pothese, wonach der Erfolg von
Vollzugslockerungen insgesamt we-
niger mit persönlichkeitsbezogenen
Faktoren zusammenhängt, als mit
der Gesamtheit der situativen
Bedingungen, unter welchen die
Lockerungen stattfinden.

Keine neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse finden sich in dem u.a.
zum zehnjährigen Jubiläum der Ab-
teilung für Forensische Psychiatrie
an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Bern herausgegebenen Sam-
melband »Forensische Psychiatrie«
(Hrsg. Aspasia S. Amsel-Kainarou
und Joachim Nelles). Zu empfehlen
ist das sorgfältig edierte Werk vorab
aus zwei Gründen: Zum einen ver-
schafft es in kurzen, aber genauen
und auch für den Laien ohne
weiteres lesbaren Beiträgen einen
Überblick über den Auf-
gabenbereich der forensischen
Psychiatrie (so schreiben Volker
Dittmann über die forensisch-psy-
chiatrische Begutachtung, Udo
Rauchfleisch über die ambulante
Psychotherapie, Loretta Gerstner
über die psychiatrische Behandlung
im Maßnahmenvollzug, Leena
Haessig über Körperpsychotherapie
im Strafvollzug, Rolf Imboden über
die psychiatrische Betreuung von
Untersuchungsgefangenen). Zum
anderen sind die engagierten Beiträ-
ge als Praxisberichte oder Fallge-
schichten geschrieben und geben so

einen hautnahen Einblick in die All-
tagspraxis des forensischen Psychia-
ters. Insgesamt also ein spannendes
Lesebuch nicht über, sondern aus
der forensischen Psychiatrie.

Andrea Baechtold

Helmut Pollähne
Lockerungen im Maßregel-
vollzug
Verlag Peter Lang
352 S., 89,– DM, 627,– öS,
81,– sFr

Aspasia S. Amsel-Kainarou/
Joachim Nelles (Hrsg.)
Forensische Psychiatrie
Machtinstrument oder
Schattendasein?
Verlag Paul Haupt
296 S., 49,– DM, 383,– öS,
44,– sFr

Aktuelle
Drogenpolitik

Es ist in der heutigen Zeit wahr-
lich nicht leicht, ein weiteres

Buch über die Freigabe illegaler
Drogen zu schreiben, ohne sich
dem Vorwurf auszusetzen, bereits
Gesagtes erneut und allenfalls an-
ders zu sagen. Gleichwohl ist
Heino Stöver ein Buch gelungen,
daß sich diesen Vorwurf nicht zu
machen lassen braucht. In stringen-
ter Weise und gut verständlicher
Schreibe werden zunächst die offi-
ziellen Legitimationen der herr-
schenden, prohibitiven Drogenpoli-
tik als das vorgeführt, was sie sind:
schlechte Alibis für eine gute und
sinnvolle Drogenpolitik (Kapitel I).
»Das Strafrecht dominiert und stört
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die Drogenhilfe und weist ihr vor
allem in den Metropolen immer
stärker die Aufgaben einer ›Scha-
densbegrenzung‹ zu. Statt Drogen-
probleme in Angriff nehmen zu
können, hat sie alle Hände voll mit
den Drogenpolitikproblemen zu
tun« (S. 8).

Die aktuelle drogenpolitische Si-
tuation ist immer mehr bestimmt
durch Sondergesetze, Sondermaß-
nahmen und Spezialdienste, die
Stöver von einer Sonderwirklich-
keit sprechen lassen. Diese
Sonderwirklichkeit, die säuberlich
trennt zwischen legalen und illega-
len Drogen und zwischen Genuß
und Mißbrauch, hat aber nicht nur
zu verheerenden Folgen bei den
DrogenkonsumentInnen geführt,
sondern auch zu einer Vitalität von
mythischen Gebilden, wie sie jen-
seits des sogenannten Drogenpro-
blems so geballt selten anzutreffen
sind (Kapitel II). »Wir tun gerade
so, als würde uns die Droge neh-
men und nicht umgekehrt: Eine ge-
radezu klassische Verwechslung
von Chemie und Ritual« (S. 46).

Nach der Zerstörung des Glau-
bens an eine effektive repressive
Drogenpolitik und an die sie legiti-
mierenden, aber auch durch sie pro-
duzierten Mythen diskutiert Stöver
detailreich die gegenwärtig erwoge-
nen Modelle und Forderungen eines
weniger repressiven Umgangs mit
illegalen Drogen (Kapitel III). Unü-
bersehbar knüpft er seine Hoffnun-
gen langfristig an eine Angleichung
des Umgangs mit den heute illega-
len, an den Umgang mit den heute
bereits legalen psychoaktiven Sub-
stanzen. Gleichwohl hält er dies
wohl zu recht für ein Projekt, »das
wahrscheinlich erst im nächsten
Jahrtausend realisiert werden wird«
(S. 86). Entscheidend sei es des-
halb, sich anzusehen, welche Refor-
men als Schritte nach vorn, welche
als Schritte zurück zu bewerten sei-
en. Die folgende Auseinanderset-
zung (S. 86 ff.) enthält dann auch
alles, was gegenwärtig Gegenstand
der Diskussionen um repressions-
vermindernde Drogenpolitik ist:
Medizinalisierungsmodelle, Verbes-
serung des Substitutionsangebots,
Trennung der Märkte, Ausdehnung
des Opportunitätsprinzips, Heraus-
lösung einiger Straftatbestände aus
dem Strafrecht, Abschaffung des
Behandlungsteils des BtMG und
vieles mehr.

48 4/1994 – NEUE KRIMINALPOLITIK

Am 19. November 1994 findet der 3. Ostdeutsche Juristentag zu dem
Thema »Rechtsbeugung – Usachen und Auswirkungen in Vergangenheit
und Gegenwart« statt.
Die Eröffnungsreferate halten Prof. Dr. Hermann Klenner (Berlin) und
Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Bemmann (Hagen).
Nach der Diskussion in Arbeitskreisen findet eine Podiumsdiskussion
statt. Auf dem Podium Adelhaid Brandt, Chefredakteurin ›Neue Justiz‹,
MdB Prof. Dr. Uwe-Jens Heuer, Dr. Dr. h.c. Helmut Simon, Bundesver-
fassungsrichter a.D. (angefragt), Karin Schubert, Justizministerin des
Landes Sachsen-Anhalt und Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wolf.
Ort: Haus am Köllnischen Park, 10179 Berlin
Zeit: 10.00 – 18.00 Uhr
Veranstalter: Vereinigung demokratischer Juristen e.V.
Tagungsgebühr: 35,– DM
Anmeldungen: Vereinigung demokratischer Juristen e.V. (Ost),
c/o Rechtsanwalt Grischa Worner, Torstr. 3, 10119 Berlin

BÜCHER
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Das Ende des Buches bilden
dann Überlegungen, die in der ak-
tuellen Drogendiskussion mit ihren
Glaubenskämpfen häufig vernach-
läßigt werden, nämlich: Wie kann
eine antiprohibitive Politik mit Er-
folg betrieben werden? Wie kann
man »eine organisierte Skandalisie-
rung des drogenpolitischen Fias-
kos“ (S. 112) erreichen? Stehen die
internationalen Verpflichtungen der
Bundesrepublik einer nationalen,
entkriminalisierenden Drogenpoli-
tik entgegen?

Heino Stöver ist ein Buch gelun-
gen, das eine lesenswerte Ein-
führung in die Diskussion um eine
antiprohibitive Drogenpolitik bie-
tet, sowohl für den »Gelegenheits-
gebraucher« als auch für den Neu-
einsteiger.

Henning Schmidt-Semisch

Heino Stöver
Drogenfreigabe
Plädoyer für eine
integrative Drogenpolitik
Lambertus Verlag
128 S., 25,– DM, 176,50 öS,
23,– sFr

Kriminalpolitische
Reformtendenzen
in Osteuropa

Der Sammelband enthält die
Vorträge und Diskussionen ei-

nes vom Freiburger Max-Planck-In-
stitut für ausländisches und interna-
tionales Strafrecht im Mai 1992 or-
ganisierten Kolloquiums mit dem
Titel »Von totalitärem zu rechtsstaat-
lichem Strafrecht«. Im ersten Teil
wird über Stand und Tendenzen in
einigen der osteuropäischen Länder
berichtet (Slowenien, Ungarn, Ruß-
land, ehemalige Tschechoslowakei,
Estland). Der zweite Teil enthält
Überlegungen in Ungarn, Kroatien,
Polen und aus deutscher Sicht über
»wesentliche Strafbarkeitsvorausset-
zungen einer modernen Strafgesetz-
gebung«. Wenngleich zum damali-
gen Zeitpunkt teilweise nur Gesetz-
entwürfe vorlagen, wird eine
weitgehende Übereinstimmung und
Orientierung an kontinentaleuropäi-
schem (insbesondere deutschem)
Rechtsdenken in den osteuropäi-
schen Ländern deutlich. In ersten
Gesetzesnovellen nach der Wende

◆
◆
◆
◆
◆
◆

wurden regelmäßig die für das tota-
litäre Strafrecht typischen politi-
schen Delikte eingeschränkt, ebenso
die weit gefaßten Tatbestände zum
Schutz des Staates und der Gesell-
schaft. Stattdessen wurde der Schutz
individueller Rechtsgüter und die
Einführung von durch den Wandel
der Wirtschaftsordnung notwendi-
gen Tatbeständen im Bereich der
Wirtschaftskriminalität in den Vor-
dergrund gestellt. Der Reform des
Wirtschaftsstrafrechts vor dem Hin-
tergrund der politischen und wirt-
schaftlichen Veränderungen ist der
vierte Teil des Bandes mit Beiträgen
aus Polen, der ehemaligen CSFR,
Ungarn, Kasachstan und Serbien ge-
widmet. Vom durch das ehemalige
sowjetische Strafrecht geprägten
materiellen Verbrechensbegriff (Ge-
sellschaftsgefährlichkeit der Tat als
Strafbarkeitsvoraussetzung) wird in
den meisten osteuropäischen Län-
dern Abschied genommen. Eine be-
merkenswerte Ausnahme macht der
Reformentwurf in Polen (vgl. Wa-
sek, S. 183 ff.), der Bagatelldelikte
mit »geringer Sozialschädlichkeit«
entkriminalisieren will. Die Überle-
gungen in Polen könnten für westeu-
ropäische Reformen von Bedeutung
sein, wo man sich bislang mit der
dogmatisch und rechtspolitisch nicht
befriedigenden »Flucht ins Prozeß-
recht« begnügt hat, um das Problem
der massenhaft begangenen Alltags-
kriminalität angemessen zu »verar-
beiten« (vgl. jedoch erste Ansätze
einer materiellen Entkriminalisie-
rung im österreichischen JGG von
1988).

Der dritte Teil behandelt unter
dem (etwas mißglückten) Titel »Ar-
ten und Reform punitiver und nicht-
punitiver Sanktionen« (die meisten
»nicht-punitiven« Sanktionen bein-
halten sehr wohl, z.T. weitreichende
punitive Elemente) die anstehenden
bzw. diskutierten Reformen des
Sanktionensystems in Polen, Bulga-
rien, dem ehemaligen Jugoslawien,
Ungarn, der ehemaligen CSFR und
in Deutschland. Den verfassungs-
rechtlichen und kriminologischen
Rahmen steckt der Beitrag von
Schöch ab (S. 361 ff.), der im An-
schluß an das Gutachten zum 59.
Deutschen Juristentag Perspektiven
der Reform des Sanktionensystems
in Deutschland in einem weiteren
Ausbau der Straf- und Strafrestaus-
setzung, der Verwarnung mit Straf-
vorbehalt (hierzu detaillierte Vor-

Neue Bücher:

■ Heribert Prantl
Deutschland – leicht
entflammbar
Hanser Verlag
294 Seiten, DM 29,80

■ Claudia von Gélieu
Frauen in Haft
Eine Justizgeschichte
Elefanten Press Berlin
240 Seiten, DM 29,90

■ Karl Wilhelm Fricke
Zur politischen Strafrechtspre-
chung des Obersten Gerichts
der DDR
C.F. Müller Juristischer Verlag
30 Seiten, DM 22,–

■ Konstantinos A. Papageorgiou
Schaden und Strafe
Auf dem Weg zu einer Theorie
der strafrechtlichen Moralität
Nomos Verlagsgesellschaft
308 Seiten, DM 78,–

■ R. Leonhardt/F.-R. Schurich
Die Kriminalistik an der
Berliner Universität
Aufstieg und Ende eines 
Lehrfachs
Kriminalistik Verlag
156 Seiten, DM 48,–

■ H. Däubler-Gmelin/K. Kinkel/
H. Meyer/H. Simon (Hrsg.)
Gegenrede
Aufklärung – Kritik –
Öffentlichkeit
Festschrift für 
Ernst Gottfried Mahrenholz
Nomos Verlagsgesellschaft
1006 Seiten, DM 298,–

■ Günther Kaiser/
Jörg-Martin Jehle
Kriminologische Opfer-
forschung
Neue Perspektiven und
Erkenntnisse
Kriminalistik Verlag
213 Seiten, DM 78,–

■ Gilbert Gornig/Ralf Jahn
Sicherheits- und Polizeirecht
Verlag C.H. Beck
361 Seiten, DM 42,–

■ Hans Harald Körner/
Eberhard Dach
Geldwäsche
Leitfaden zum geltenden Recht
Verlag C.H. Beck
220 Seiten, DM 48,–

■ Heike Jung/
Heinz Müller-Dietz (Hrsg.)
Langer Freiheitsentzug – wie
lange noch?
Plädoyer für eine antizyklische
Kriminalpolitik
Forum Verlag Godesberg
196 Seiten, DM 36,–

■ Boers/Kerner/Lautsch/
Sessar (Hrsg.)
Sozialer Umbruch und
Kriminalität
Ergebnis einer Kriminalitäts-
befragung in den neuen
Bundesländern
Forum Verlag Godesberg
224 Seiten, DM 49,–

■ Kai Ambos
Drogenkrieg in den Anden
AG Spak Verlag
220 Seiten, DM 32,–

Materialien:

■ »Freiheit gestreift – Tatort
Knast«
Ein Buchprojekt
Aus dem Inhalt u.a.:
Gefangenenberichte Santa Fu,
Straubing, Geldern – Kritik des
staatlichen Strafens – Literatur-
überblick –
Bezug:
(DM 20,– als Verrechnungs-
scheck oder in Briefmarken)
Unrast Verlag
Postfach 8020
48043 Münster

■ Hessisches Ministerium der
Justiz (Hrsg)
Strafjustiz und Rechtsradikale
Zum Umgang von Gerichten,
Staatsanwaltschaften, Bewäh-
rungs- und Gerichtshilfe mit
rechtsradikalen Straftätern
Bezug:
Hessisches Ministerium für Justiz
Pressereferat
Postfach 3169
65021 Wiesbaden

■ Komitee für Grundrechte und
Demokratie (Hrsg.)
Jahrbuch 94
528 Seiten, DM 30,–
Bezug:
Komitee für Grundrechte und
Demokratie
An der Gasse 1
64759 Sensbachtal
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des Strafrechts in den westeuropäi-
schen Ländern. Die osteuropäi-
schen Länder stehen – und dies
mag ein glücklicher Begleitum-
stand der sozialen Umwälzungen
sein – vor der Notwendigkeit, um-
fassende Strafrechtsreformen ohne
Verzögerung in Angriff zu nehmen
und umzusetzen, während man sich
hierzulande (und in anderen west-
europäischen Ländern, vgl. z.B.
Spanien, die Schweiz) in manchen
Bereichen damit schwer tut. Die
Diskussionen der Tagung belegen
weiter, daß die Überwindung
früherer ideologischer Gegensätze
die Auseinandersetzung über
Grundsatzfragen des Strafrechts
außerordentlich befruchten kann. 

Frieder Dünkel

Albin Eser/Günther Kai-
ser/Ewa Weigend (Hrsg.)
Von totalitärem zu rechts-
staatlichem Strafrecht.
Kriminalpolitische Reform-
tendenzen im Strafrecht
osteuropäischer Länder.
Freiburg: Max-Planck-
Institut für ausländisches 
und internationales
Strafrecht 1993
690 Seiten, 49,– DM

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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schläge auch bei Dünkel/Spieß,
BewHi 1992, 137 ff.), der Einfüh-
rung der Gemeinnützigen Arbeit als
selbständiger Strafe, der Ausweitung
des Fahrverbots und schließlich der
Wiedergutmachung als Dritte Spur
sieht (hierzu und zum AE-Wieder-
gutmachung vgl. Roxin, S. 389 ff.).

An verschiedenen Stellen werden
auch die Perspektiven einer gesamt-
deutschen Strafrechtsreform thema-
tisiert. J. Arnold (S. 101 ff.) be-
schreibt die im Zuge des schnellen
Vereinigungsprozesses weitgehend
vergebenen Chancen, Bewahrens-
wertes des früheren DDR-
(Straf)rechts in das Recht der Bun-
desrepublik zu übernehmen (man
denke im Bereich des Strafvollzugs
nur an die weit gerechtere Gefan-
genenentlohnung in der DDR).
Eine ausführliche »Aufarbeitung«
der DDR-Vergangenheit und der
Möglichkeiten einer strafrechtli-
chen Bewältigung (u.a. Ahndung
von »Regierungskriminalität«) ge-
ben Eser und Arnold in dem ab-
schließenden Ausblick (S. 603 ff.).

Insgesamt gibt der Band nicht
nur einen ausgezeichneten Über-
blick über aktuelle kriminalpoliti-
sche Reformtendenzen in Osteuro-
pa, sondern vor allem auch Anre-
gungen für die Weiterentwicklung
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